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So finden Sie uns
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Rauchwarnmelder-Pflicht  
in Bayern

U-Bahn: U2 bis Messestadt West, dann 5 Min. Fußweg

S-Bahn/Bus: S2 bis Riem, umsteigen in Bus 190 bis
Messestadt West, dann 5 Min. Fußweg

Auto: A94, Ausfahrt M.-Riem oder Feldkirchen West.
Parkhaus direkt hinter dem Bauzentrum.
Einfahrt an der Georg-Kerschensteiner-Straße 2.
Das Parken ist gebührenpflichtig.

Bauzentrum München
Willy-Brandt-Allee 10, 81829 München

Telefon: (089) 54 63 66 - 0, Fax: (089) 54 63 66 - 20
E-Mail: bauzentrum.rgu@muenchen.de
www.muenchen.de/bauzentrum

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9 bis 19 Uhr
(nicht an Feiertagen), Eintritt frei
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Morgenforum

Eintritt frei!



Dienstag, 05. März 2013
Rauchwarnmelder-Pflicht in Bayern

Seit Anfang 2013 besteht in Bayern die Verpflichtung 
in Neubauten Rauchwarnmelder mit entsprechender 
CE-Kennzeichnung einzubauen, im Bestand sind diese 
bis Ende 2017 nachzurüsten. Ziel dieser Techniken ist 
es, die Nutzerinnen und Nutzer der Gebäude vor den 
Gefahren von Feuer und Rauch zu schützen. Beson-
ders gefährdet ist der Mensch im Schlaf, weil sein 
Geruchssinn ihn nicht wecken kann. 

Die Veranstaltung stellt nicht nur den rechtlichen  
Rahmen dar, sondern informiert auch über alle Aspek-
te von Funktion und Nutzen, über die Einbausituation 
und Wartung bis hin zu unterschiedlichen Anlagen-
Konzepten. 

Dieses Forum thematisiert folgende Fragestellungen:
  Was passiert bei einem Brand –  

Warum sind Rauchwarnmelder nützlich?
  Rechtliche Aspekte 
  Technische Möglichkeiten 
  Brandmeldetechnik und Abweichungen von  

der Bauordnung – Chancen und Verpflichtungen
  Produktinfos

Das Bauzentrum München dankt Teresa Sauczek 
für die fachliche Leitung bei der Vorbereitung dieser 
Veranstaltung.

Programm

08:45  Begrüßungskaffee
  
09:00 Begrüßung und Einführung
  Roland Gräbel, Leiter Bauzentrum München

09:10 Die Rauchwarnmelder-Pflicht in Bayern
  Verantwortung – Haftung – Bußgeld –  

Versicherung
  Fabian Gerstner, LL M., Rechtsanwalt,  

Heuking Kühn Lüer Wojtek, München

09:25 Funktion und Nutzen von Rauchwarnmeldern
  N.N.

09:40 Wartung und Instandhaltung der  
Rauchwarnmelder N.N.

09:50 Produktinfo: Rauchwarnmelder für Gehörlose 
und Hörgeschädigte

  Philip Kennedy, Ei Electronics – Deutschland

10:00 Abweichungen von der Bauordnung –  
Chancen und Verpflichtungen N.N.

10:25 Die BHE-Richtlinie für Hausalarmanlagen
  Norbert Schaaf, Vorstandsvorsitzender &  

Raimond Werdin, Fachausschuss-Vorsitzender  
Brandmeldetechnik, BHE Bundesverband der 
Hersteller und Errichterfirmen von Sicher-
heitssystemen e.V., Brücken

10:50 Produktinfo: Gira Rauchwarnmelder
  Steffen Haase, Handelsvertreter Firma Gira, 

Dörner Industrievertretungen GmbH,  
Gräfelfing

11:00 Abschlußdiskussion

11:15 Ende der Veranstaltung
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Eintritt frei! Um Anmeldung wird gebeten! 
bauzentrum.rgu@muenchen.de, Fax: (089) 54 63 66 - 25 
Wir freuen uns über Ihre Anmeldung. Bei großem An-
drang haben nur vorab angemeldete Personen Anspruch 
auf eine Teilnahme an dieser Veranstaltung! Wenn Sie 
auf Ihre Anmeldung keine gegenteilige Nachricht von 
uns erhalten, sind Sie als Teilnehmer/-in registriert.


